
Haftpflicht-Vertragsbedingungen zur
Privathaftpfl ichtversicherung

Risikotreschreibungen und Besondere Be.tingungen

*:-Y"-Tt:..o,:1^"jr.EL-U,9|*g.d:tAllgeme4e.nVersicherungsbedin-gungenf tirdieHaft pfl ichwer-sicherun!f errs)-*dää;"inü"l-.äa""
::s$lTungen - dre gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Pnvatperson aus den Gefahren dei täsliche. Iehenc - -;i a,,.-.r._als Privatperson aus den Gefahren dei
me der Gefahren eines Betriebes- Ges

n Gefabren des t?iglichen kbens - mii Ausnah-
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes, Amtes

(auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen\?,1:o^"g.lu-les), etner verantwortlichen Berätigung in Vereinigungen
1t^1.^T,o-,t "lner 

ungewöhnlichen ur:d geftibrliöheä Beschliftifrrng"_,
insbesondere

1. als Familien- und Haushaltungsvorstand (2. B. aus der Aufsichts_
pfl icht über Minde{ tihrige) ;

2. als Dienstherr der in seilem Haushalt tätigen personen;

3. als Inhaber

b) eines 1tn lo]aoq gelegenen EinfamiUenhauses,c) ernes rm lnland gelegenen Wochenend-lFerienlauses;
sofem sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wobnzwecken
verwendet w_erde1, einschliäßlich der zugehtirigänbäg"o und Glirten
sowie eines S chrebergartens.
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
- 1: qit-y:.]:tzun.C vg! pflichten, die dem Versicherungsnehmer in

oen oben genannrcn Eigenschaften obliegen (2.8. bauliähe Instand_
h:l.n og. Beleuchrur:g. Feinigung, St"u."o *ä'S.n"eeräumen auf
Gehwegen);

- als Wohnungsinhaber aus der durch Miewertrag, Dauemutzungs_
vertrag u.ä. übernommenen Streu_ und Reiniguägspflicht; -

- llll ^{.-^ 
Miteigenrum. voa zum mitversicherten Einfamilienhaus,

wocnenend- oder Ferienlaus gehörenden Gemeinschaftsanlasen.
z. B. g.9rr-reinschatuiche Ganenätugeo, Wono*äö-ä;ö"h"ö;;:
Abstellplärze ftir Mülltonnen ;

3::"9,.:Y*plerung von_einzelnen Wohnräumen _ nichr jedoch von
sonsEgen Wohnungen, Rdumen zu gewerblichen Zwecken und Ga_
rqgen -. werden Wohnräume nicht einzeh vermietet, enffällt dieMiwersicherung. Es-gglten danl] die Beari-;**e-.;'UU". die Vor_
sorgeversrcherung (g 2 AHB).;

- als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bau_
swnme von 20.000 Euro je lalvorhaben. Wird dieser Setrag 

--
überschritten, so entf?illt die MiwersicherunglEr-e"fi"o dann dieBestiru:rungen über die vorsorgeuersicieäilli ?-nHsl.- als früherer Besitzer aus $ g36. Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung
bis zt'm Besitzwechsel böstand.

4. als Radfahrer;

5. als Surfer und/oder Windsurfer mit eigenen und fremden Brettern;
6. aus der Ausübuns von Snqrt, ausgenommen Jagd (vgl. jedoch g 4Ziffer I 4 AIIB);

7. aus dem_erlaubten privaten Be,sitz trnd aus dem Gebrauch von Hieb_,Sto!- q$ Schußwaffän sowtet,tunitiän *ä öäh'öä nicnqeloctr
zu Jagdzwecken oder zu shafbaren UanAungeni
8. au_s der Benutzung fremder Fferde zu privaten Zwecken, z. B. Rei_ten. S ch äden an d en"ben utzte* pi;.d.; b't 

"ibän-äu"-ÄLi.njo. 
r. n ;

9. als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintie-ren. Bienen - nicht jedoch uo* H*den, Ri"deä Eä-.o, sonsrigen
["]::*_z_lc,{."f ,witden rieren i"";il, "". ri'#",ää zu gewerbri-
cnen ocer tandwrl.scha_ftIichen Zwecken gehalten werden.

Y:l:i.^b_.T,i* i_..doch die gcsetzliche Haftpflichr aus der nicht gewerbs_
+ftgen Hritung tr_emder Hunde und./odei pferde, soweir nicbiVer_
slcremngsschutz über eine Tierhalterhaftpfl ichfversicherung des Tier_
haiters besteht.
Sqhji{eg gn den zur BeaufsichtiqTg übernommenen Tieren bleiben ge_
mäß g 4 Ztlfer t 6 a) AHB vom-Veisich"*"s*;d; ;;;dh6Gr:-
10. aus-Besitz und Verwendung von elektrisch engetriebenen Kranken_fahrstüllen mir einer zulässigefr Hb;niüäiifr*iroigtJüvon nicbt mehrals 6 km/h, in teilweiser Ab,ieichung vön Bucbsta&-ö.

B Mitversichert ist

1. die gleichartige gesetzliche Haftpflichr
a) des Ehegatten des Versicherungsnehmers;
b) ihrer unverheirateten f$O5r tquc! Stief-, Adoptiv- und pflegekin_

d9r), bei volljährigen Kindern jedoch nur, soläge sie sich nöch in
etner Schul- oder sich unmittelbar anschließendön Berufsausbildung
befinden^(berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder Studium _, --
licht Referendarzeit, Fonbildungsiaßnahmen und dgl.)- g"i AL_
leis_tung des Grundwehr- oder Zivildienstes (einsciliäßlicn Oes frel-
willigen zusätzlichen Wehrdiemtes) vor, wäbrend oder im Anschluß
an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz teitinen;

2. im Falle ausdrücklicher Vereinbarung,ggmliß den nacbfolgenden
Voraussetzungen die gleichartige geseäiihe Haftpflicht deiin häus-
lucner uememscnalt mlt dem Versicherungsnehmer lebenden parbrers
einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaftirnd dessen Kinder, oiesi ent-
sprechend Buchstabe B Ziffei I b):
- Der Versicherungsnehmer und der miwersicherte partner müssen

unverheiratet sein.

- Nur der ig Versicherungsschein namentlich benannte partner und
dessen l(nder sind mitversichert.

- Haftpflichtansprüche des partners und dessen Kinder gegen den
ygr-slcqerungsnehmer siad ausgeschlossen, mit Ausnaf,de der nachg 116 Abs. 1 Sozialgesetzbucd-1SCn] und g 67 Veßich".urü;r-;;_-
hagsg,esetz (WG) übergegangenen Regeßansprüche der SoZial_
verslcherungsträger, Träger der Sozialhilfe und privaten Kranken_
verstcherungsfäger. Insoweit sind auch miwerslchert _ abweichend
y,on $ j Zrffu II.2 a) AHB - die genannten Regreßancprüche des
verslcherungsnehmers gegen den partner und dessen Rinder.

- Die Miwersic-herylg ftir den partner und dessen Kinder, die nicht
auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit ber Aufhe_b"lg der häuslichen GemeinJchaft zwischen'dem Väi.h;;ü$
nehmer und dem Partner.

- Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt ftir den über_
lebenden Parher und dessen Kinder-Bucnsabeöi-ngemäß;

1^9-"S:::**e Haftpfticht der im Haushalt des Ve$icherungsneh_

R:1, ?:*hurqgte.n 
personen ge.genüber Dritten aus diesü TätiEkeir.pg Ste,19n9 gilr ftir PersoDen, die aus Arbeirsverrrag oder gef?iäigkeirs_

halber Wohnung, Haus und Garren betreuen ooer aEn-Sü"üai"nsi.,rer-
sehen-

Alsgeschlossen sind. Haftpfl ichtansprüche aus personenschäden, bei
clenen es sich um Arbeitsunfülle unil Berufskankheiten im Betrieb dcs
Versicherun_gsn9h-ers oder bei der Verrichtung vortiüärgehender be-
fl gltlcngr 'f aUekeiten 

3y{.ein_e_r 
gjmcins?men Eetriebssütte gemäß

dem Sozialgeseubuch Teil VII (SGB VII) handelt;

a. 
*e, gesetzli*e.Haftpflicht des Versiche,rungsnehmers wegen Schäden

in Folge von Veränderungen der
loqischen Beschaffenheitäi nes C
:n lo_Ige voD Veränderungen der physikalischön, chemischei oder bio_
rogrschen öeschaftenheit ehes Gewässers einschließlich des Grundwas-
sers (Gewässerverän.lsrungen) mit Ausnahne aer Haftpnicnt {s Tnha_
ber von Antagen zur Lagerung von gewässerschädlichön Stoffen im
Rahmen der Fafpflicnt-aerträgsbedTngun;;; ;ö;;ä.erschaden_
haftpfl ichwersichärung (Restriiiko); "
Die Versicherungss rmme für Sachschäden gilt insoweit auch ftir die im
Ralrnlqn.derHaftlfl icht-VerraesUedinsun!8n)ur*öäi,äserscnaOen_
nafipltlchrversrcherung miwersicherten Vermögensschäden;

5. die. ggsetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne desg- 1 Ziffer 3 AHB in Itahmen a"I.H"fpniifit-Verrrgsü.AirgGd;
Vermögensschadenhaftpfl ichwersicherung.

C Besondere Bedingung für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

Nicb t vcrsichert i st-die 
^Haftpflicht des Eigenttimers, Bes i tzers, Halters

99s,ru!reJs el_nes ltual-r-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden,
dle durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht wirden.
Versichert is.t jgdoc_h 9ie Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werdeD durcb den Gebrauch von

Ikankenfahrstühlen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin_
digkeit;
Flu.gmodellen, rrnhemannten Ballonen und Drachen,- die weder durch Motoren noch durch TreibsätzJ angetrieben

werden und
- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersreigt und
- für die keine Versicherungspflicht besteht.
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b) o
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c) Wassersportfahrzeugen, ausgeiommen eigene Segelboote und eige_
ne ocer remde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs_"

_. oder Außenbordmotoret'- oder Treibsätzend) ferngelenkten Modellfahrzeugen.

D Besondere Bedingung für vorübergehenden auslandsaufenthart biszu einem .Iahr

EJngeschlossen ist - abweichend von g 4 Ziffer I 3 Ar{B - die gesetzriche
Haftpfl icht aus im Ausland vorkommänCe-n VersicnJnägsrut"o.

Yi*1.:"^*1i:t die gesetzliche Haftp-fticbt aus der vorütergehenden,)lylig,^""":Ill-tehrng.(nicht dem Figentum) von im AuJland gele-
genen wohnungen und Häusern gem. Buchstabe A Ziffer 3.
Die Leistun^gen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah_l,rngsort außerhalb der Staaten tiegt, oie oe. e-uropd;h;Wäi",_gr-
union angehören, getten die verpfiicltuogen G;'V.;;;h"..*s mir demZeitpunk als erfi.iltt, in dem der'Euro-B"F;g b;;;.;;;;;;; ilüäischen Währungsrrnion gs1st.r.n C"tdiritifi i-i"iuää,rt.


